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Gemeindeabgaben für das Jahr  2 0 1 2 
 

(Stadtvertretungsbeschluss vom 20. Dezember 2011) 
 

 

 

A) STEUERN: Hebesatz Summe der 

   v.H. Messbeträge 

 

1. Grundsteuer: 

 

 a) für land- und forstwirtschaftliche 

  Betriebe 500 789,78 

 

 b) für sonstige Grundstücke, einschließlich 

  der gewerblich genutzten und vermieteten 

  Teile land- und forstwirtschaftlicher 

  Betriebe 500 177.101,56 

 

2. Kommunalsteuer: 

 

 3 % der Bruttolohnsumme 

 

3. Vergnügungssteuer: 

 

 Aufgrund des Gemeindevergnügungssteuergesetzes, LGBl. Nr. 49/1969, i.d.F. LGBL. Nr. 18/1971, und der 

Verordnung der Stadt Bludenz, Stadtvertretungsbeschluss vom 15. November 1989 i.d.g.F., wird für den Bereich der 

Stadt Bludenz die Vergnügungssteuer in der in der Verordnung festgesetzten Höhe von 10 % eingehoben. 
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4. Hundesteuer: 

 

 Gemäß Hundeabgabe-Verordnung (Stadtvertretungsbeschluss vom 28.11.1996 i.d.g.F.) wird die Höhe der 

Hundetaxe mit EUR 50,-- je gehaltenen Hund festgesetzt. 

 

5. a) Tourismusbeitrag: 

 

 Gemäß § 1a Tourismusgesetz, LGBl. Nr. 9/1978, i.d.g.F. LGBl. Nr. 43/1996, erklärt sich die Stadt Bludenz zur 

Fremdenverkehrsgemeinde und hebt Beiträge in Höhe von EUR 177.800,-- ein (Hebesatz 0,31 %). 

 

 b) Gästetaxe: 

 

 Gewerbliche und private Vermieter, Campingplätze EUR 1,00 

 

6. Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze: 

 

 Gemäß § 13 Baugesetz, LGBl. Nr. 39/1972, und der Ausgleichsabgabenverordnung der Stadt Bludenz werden für 

fehlende Garagen und Abstellplätze folgende Gebühren eingehoben: 

 

 a) für jeden fehlenden Abstellplatz EUR 3.013,00 

 b) für jeden fehlenden Garagenplatz EUR 4.312,50 

 

7. Tarife für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen 

 

 1.1. Warenautomaten jährlich je angefangene 0,1 m² EUR 2,20 

 

 1.2. Selbstbedienungskästen oder ähnliche Einrichtungen für Zeitungen EUR 40,-- je Standort und Jahr,  

  Sonn- und Feiertag EUR 11,-- 
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 2. Werbeausstellungen und -veranstaltungen zu wirtschaftlichen Zwecken 

 

 2.1. durch Fahrzeuge mit oder ohne besondere Auf- oder Umbauten je Fahrzeug für den 1. Tag EUR 51,--, 

  für jeden weiteren Tag EUR 30,-- 

 

 2.2. durch Personen, die Zettel, Proben oder Werbeprospekte verteilen je Person und Tag EUR 6,-- 

 

 2.3. Werbetafeln bis zum Gesamtausmaß von 1 m² sind für Gewerbebetriebe beim Geschäft entgeltbefreit 

 

 2.4. bei sonstiger Inanspruchnahme je angefangener m² und je Tag EUR 1,20 

 

 3. Informationsstände (Genehmigung nur für max. 2 Tage) bis 2 m² beanspruchten Grundes – entgeltbefreit; 

  über 2 m² beanspruchten Grundes EUR 6,-- pro m² und Tag. 

 

4. für Vorgärten von Gast- sowie Kaffeehäusern zur Aufstellung von Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen je m² 

 beanspruchten Grundes EUR 10,-- pro Jahr. 

 

5. für die Lagerung von Baustoffen, Schrott, Baugeräten, Containern, Lademulden oder sonstigen 

   Gegenständen sowie für die Aufstellung von Baugeräten, Gerüsten oder Bauhütten je m² beanspruchten 

  Grundes und je angefangener Monat 

 

 5.1. für die Innenstadt EUR 3,70 

 

5.2. für die übrigen Verkehrsflächen EUR 1,20 

 

 6. Verkaufshütten und ähnliche Einrichtungen (Aufstellungsbewilligung nur zu bestimmten Anlässen und 

   höchstens auf die Dauer von 30 Tagen) je m² beanspruchten Grundes und je Tag EUR 1,20 
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8. Parkabgabe: 

 

 Die Parkabgabe wird aufgrund des Parkabgabegesetzes, LGBl. Nr. 2/1987, und der Verordnung der Stadt Bludenz, 

Stadtvertretungsbeschluss vom 14.09.06,  i. d. g. F., in der unten genannten Höhe eingehoben. 

 

Tarif Parkabgabe in EUR Parkabgabe in Minuten 

Zone 1 und 2 0,4 24 

 0,5 30 

 0,6 36 

 0,7 42 

 0,8 48 

 0,9 54 

 1,0 60 

 +   0,1 +   6 

Zone 3 und 4 0,3 30 

 0,4 40 

 0,5 50 

 0,6 60 

 +   0,1 +   10 

 

B) GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN: 

 

1. Friedhofgebühren: 

 

 Einmalige Gebühr und Verlängerungsgebühr: 
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  einmalig 

 Reihengräber EUR 186,00 

 Familiengräber - 2-fach belegbar EUR 390,00 

 Familiengräber - 4-fach belegbar EUR 780,00 

 Familiengräber - 8-fach belegbar EUR 1.169,00 

 Arkaden pro m Breite EUR 279,00 

 Urnennischen - Familiengrab EUR 780,00 

 Arkadenplatz EUR 1.169,00 

 Urnengemeinschaftsgrab EUR 272,00 

 Engelsgrab EUR 46,00 

 

 Bestattungsgebühren für Erwachsene EUR 335,00 

 Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 1. Lebensjahr EUR 49,00 

 Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 10. Lebensjahr EUR 167,00 

 Bestattungsgebühren für Urnen EUR 49,00 

 Aufbahrungsgebühren für jede Leiche EUR 29,00 

 Aufbahrungsgebühren für Einstelleichen EUR 41,00 

 

 Jährliche Friedhofgebühr: 

 

 Familiengrabstätten - 2-fach belegbar EUR 19,00 

 Familiengrabstätten - 4-fach belegbar EUR 29,00 

 Familiengrabstätten - 8-fach belegbar EUR 45,00 

 Arkaden pro m Breite EUR 25,00 

 

Das Benützungsrecht an einem Grabe wird auf eine Berechtigungszeit von 15 Jahren eingeräumt. Eine Verlängerung des 

Benützungsrechtes um weitere 15 Jahre ist, wenn die Voraussetzungen hiefür gegeben sind möglich, wobei hiefür eine 
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entsprechende Verlängerungsgebühr zu entrichten ist. Die Höhe dieser Verlängerungsgebühr richtet sich nach der zum 

Zeitpunkt der anstehenden Verlängerung gültigen Friedhof-Gebührenverordnung der Stadt Bludenz.  

 

2. Abfallgebühren: 

 

 a) Grundgebühr: 

 

  je Haushalt bzw. Betrieb jährlich EUR 65,36 + 10 % USt. 

 

 b) Abfuhrgebühr: 

 

  Art Abfallsäcke halbjährlich Gebühr halbjährlich  

  Restmüllsäcke 40 ltr. 6 EUR 3,79 EUR 22,74 + 10 % USt. 

  Bioabfallsäcke 15 ltr. 6 EUR 1,44 EUR 8,64 + 10 % USt. 

 

Eigenkompostierer, das sind Personen die nachweislich ganzjährig die Bioabfälle kompostieren, sind von der 

„Pflichtabnahme“ an Bioabfallsäcken befreit. 

 

 c) Containergebühren (für Restmüll): 

 

  Volumen (Liter) Pflichtabnahme (mtl. Entleerung) Gebühr halbjährlich 

  660 1 EUR 48,51 EUR 291,06 + 10 % USt. 

  800 1 EUR 60,64 EUR 363,84 + 10 % USt. 

 

d) Sperrmüllwertmarken: 
 

  EUR 10,00 (inkl. 10 % USt.) für ein Sperrgut im Ausmaß von ca. 50 x 50 x 150 cm (0,25 m³) 
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 e) Gebühr für Gartenabfälle: 

 

 Handwagen, Laubsack EUR 2,50 (inkl. 10 % USt.) 

 PKW-Anhänger, PKW-Kofferraum und Handwagen EUR 7,30 (inkl. 10 % USt.) 

 Pritschenwagen-Ladefläche EUR 14,50 (inkl. 10 % USt.) 

 LKW-Ladefläche mit normaler Bordwand EUR 36,30 (inkl. 10 % USt.) 

 LKW-Ladefläche mit doppelter Bordwand EUR 72,60 (inkl. 10 % USt.) 

 

3. Kanalgebühren: 

 

 Die Kanalgebühr errechnet sich aus den Gesamtbenützungsgebühren geteilt durch den Jahresanfall an m³ Abwasser. 

Es ergibt sich deshalb eine Verbrauchsgebühr von EUR 2,60 inklusive 10 % USt.. 

 

 Diese Verbrauchsgebühr wird in Form von vierteljährlichen Vorauszahlungen wie folgt eingehoben: 

 

Aufgrund des Vorjahresverbrauches wird je ein Viertel dieser tatsächlich angefallenen Abwassermenge zum 31. 

März, 30. Juni und 30. September als Vorauszahlung vorgeschrieben. Zum Jahresende wird nach Ablesung des 

Wasserzählers die Endabrechnung vorgeschrieben, die entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben ergibt. 

 

 Betriebe mit einem eigenen Abwasserzähler, der monatlich bzw. vierteljährlich abgelesen wird, wird die tatsächliche 

Abwassermenge monatlich bzw. vierteljährlich zur Zahlung vorgeschrieben. 

 

4. Kanalisationsbeiträge: 

 

 Diese werden nach dem Vlbg. Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989, berechnet. Gemäß Beschluss der 

Stadtvertretung vom 26.03.2009 i.d.g.F., beträgt der Beitragssatz EUR 28,--, d.s. 12 v.H. jenes Betrages, der den 

Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanal für die Abwasserbeseitigungsanlage im 
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Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 m entspricht. Nach Berechnung der Kanalisationsbeiträge sind 10 % 

USt. zuzuzahlen. 

 

5. Wassergebühren: 

 

 Die Wassergebühr wird unterteilt in eine 

 

 a) Grundgebühr und eine 

 b) Verbrauchsgebühr. 

 

 a) Grundgebühr: 

 

  je Haushalt bzw. Betrieb jährlich EUR 47,27 zuzügl. 10 % USt. 

 

 b) Verbrauchsgebühr: 

 

 Die Verbrauchsgebühr errechnet sich aus dem Gesamtbetrag an Wassergebühren abzüglich der Grundgebühr und 

geteilt durch den Jahresverbrauch an m³ Wasser. Es ergibt sich deshalb eine Verbrauchsgebühr von EUR 1,20 

zuzügl. 10 % USt.. 

 

 Diese Verbrauchsgebühr wird in Form von vierteljährlichen Vorauszahlungen wie folgt eingehoben: 

Aufgrund des Vorjahresverbrauches wird je ein Viertel dieser tatsächlich angefallenen Wassermenge zum 31. März, 

30. Juni und 30. September als Vorauszahlung vorgeschrieben. Zum Jahresende wird nach Ablesung des 

Wasserzählers die Endabrechnung vorgeschrieben, die entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben ergibt. 

 Landwirte, die nachweislich Wasser zum Betrieb ihrer Landwirtschaft beziehen, sind von den Wassergebühren 

befreit. 
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6. Wasseranschlussgebühr: 

 

 Außer den im § 6 der Wasserleitungsordnung vorgesehenen Kosten der Hausanschlussleitung hat der 

Anschlusswerber eine einmalige Anschlussgebühr zu bezahlen. 

 Diese beträgt: 

 

 a) Grundgebühr (pro Objekt) EUR 330,00 zuzügl. 10 % USt. 

 

 b) pro m² Geschoßfläche EUR 1,60 zuzügl. 10 % USt. 

 

 c) bei nachträglichen Zu-, Um- und Neubauten ist für 

 das Mehrausmaß der Geschoßfläche der entsprechende 

 Teil nach lit. b) zu entrichten 

 

 Die Anschlussgebühr, die vom Anschlusswerber zu entrichten ist, wird zum Zeitpunkt des Anschlusses fällig. 

 

7. Bauwassergebühren: 

 

 Gemäß der Wassergebührenordnung der Stadt Bludenz: 

 

 - für ein Gebäude bis zu 300 m² Geschoßfläche beträgt die Pauschale den Tarif für 50 m³ Wasser 

 

 - für alle weiteren angefangenen 50 m² Geschoßfläche beträgt die Pauschale den Tarif 

 für 8 m³ Wasser. 

 

8. Wasserzählermiete: 

 

 Wasserzähler -  3 m³ pro Stunde EUR 1,10 monatlich + 10 % USt. 
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 Wasserzähler -  7 m³ pro Stunde EUR 1,50 monatlich + 10 % USt. 

 Wasserzähler - 20 m³ pro Stunde EUR 2,30 monatlich + 10 % USt. 

 Wasserzähler - 30 m³ pro Stunde EUR 3,50 monatlich + 10 % USt. 

 Wasserzähler - 80 m³ pro Stunde EUR 7,00 monatlich + 10 % USt. 

 

9. Gartenbrunnen: 

 

 Jahrespauschale EUR 23,00 (zuzügl. 10 % USt.) 

 

C) ENTGELTE FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN: 

 

1. Marktentgelte: 

 

 a) Nutzviehmarkt: 

  für Großvieh EUR 0,40 (zuzügl. 20 % USt.) 

  für Kleinvieh EUR 0,08 (zuzügl. 20 % USt.) 

  für Schweine über 80 cm EUR 0,17 (zuzügl. 20 % USt.) 

 

 b) Krämermarkt: 

  Platzentgelt pro m² EUR 2,50 (zuzügl. 20 % USt.) 

  Mindestgebühr EUR 9,50 (zuzügl. 20 % USt.) 

 

 c) Großmärkte sind: 1. Samstag im Mai, 1. Samstag im Oktober und Weihnachtsmarkt. 

 

 d) Gemüsemarkt: 

  Platzentgelt pro m² EUR 2,50 (zuzügl. 20 % USt.) 

 e) Sonstige Veranstaltungen mit Ständen: 

  Platzentgelt pro m² EUR 2,50 (zuzügl. 20 % USt.) 
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2. Essen auf Rädern: 

 

 Pro Mahlzeit EUR 7,50 (inkl. 10 % USt.) 

 

3. a) Stadtsaal - Miete und Benützungsentgelt: 

 

Miete für Bludenzer Veranstalter EUR 100,00 (zuzügl. 20 % USt.) 

Miete für auswärtige Veranstalter EUR 150,00 (zuzügl. 20 % USt.) 

Wartungskosten (Technik und Reinigung) EUR 100,00 (zuzügl. 20 % USt.) 

Betriebskosten (Strom, Heizung) EUR 85,00 (zuzügl. 20 % USt.) 

 

Benützung Foyer 
 

Miete für Bludenzer Veranstalter EUR 40,00 (zuzügl. 20 % USt.) 

Miete für auswärtige Veranstalter EUR 60,00 (zuzügl. 20 % USt.) 

Wartungskosten und Betriebskosten 

(Reinigung, Strom, Heizung) EUR 50,00 (zuzügl. 20 % USt.) 

Garderobengebühr - pro Garderobenstück EUR 0,83 (zuzügl. 20 % USt.) 

 

 b) Saal im Schulpark: 
 

 Miete  EUR 37,00 

 Miete auswärtige Veranstalter EUR 110,00 

 Saalbetreuung  EUR 87,50 

 Betriebskosten  EUR 37,00 

 Reinigung  EUR 37,00 

 Fixkosten Bühnenschmuck EUR 7,50 

 Miete Klavier  EUR 87,50 

 (zuzüglich Kosten Klavierstimmung) 
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4. Musikschule: 

 

 Musikschulgebühren für das Schuljahr 2011/2012 

 

 Einheimische Schüler – pro Semester 

 

 Einzelunterricht Schüler, Lehrlinge EUR 274,50 

 Einzelunterricht Erwachsene EUR 397,50 

 Kurzstunde Einzelunterricht Schüler, Lehrlinge EUR 226,50 

 Kurzstunde Einzelunterricht Erwachsene EUR 292,00 

 Gruppenunterricht Schüler, Lehrlinge (2-3 Schüler) EUR 168,50 

 Gruppenunterricht Erwachsene EUR 248,00 

 Gruppenunterricht Schüler, Lehrlinge (4-5 Schüler) EUR 110,00 

 Gruppenunterricht Erwachsene ab 19 J. (4-5 Schüler) EUR 146,50 

 Musikalische Früherziehung, Instrumentalvorber. EUR 99,50 

 Stimmbildung Spielmusik Schüler ab 4 EUR 112,00 

 Stimmbildung Erwachsene ab 4 EUR 148,50 

 Tänzerische Bewegungserziehung EUR 108,00 

 Theorie Nebenfach EUR 24,00 

 Theorie Hauptfach EUR 48,00 

 Chor, Ensemble (Hauptfach) EUR 24,00 

 Instrumentenmiete(Streich-/Blasinstrumente) EUR 48,00 

 Instrumentenmiete (Klarinette, Oboe, Fagott) EUR 55,00 

 

 Auswärtige Schüler – pro Semester 

 

 Einzelunterricht Schüler, Lehrlinge EUR 610,00 

 Einzelunterricht Erwachsene ab 19 J. EUR 751,00 
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 Kurzstunde Einzelunterricht Schüler, Lehrlinge EUR 431,00 

 Kurzstunde Einzelunterricht Erwachsene ab 19 J. EUR 501,00 

 Gruppenunterricht Schüler, Lehrlinge (2-3 Schüler) EUR 315,50 

 Gruppenunterricht Erwachsene ab 19 J. (2-3 Schüler) EUR 427,50 

 Gruppenunterricht Schüler, Lehrlinge (4-5 Schüler) EUR 200,00 

 Gruppenunterricht Erwachsene ab 19 J. (4-5 Schüler) EUR 268,50 

 Musikalische Früherziehung, Instrumentalvorber. EUR 178,00 

 Stimmbildung, Spielmusik Schüler ab 4 EUR 187,00 

 Stimmbildung Erwachsene ab 4 EUR 245,50 

 Tänzerische Bewegungserziehung EUR 189,50 

 Theorie Nebenfach  EUR 27,00 

 Theorie Hauptfach EUR 54,00 

 Chor, Ensemble (Hauptfach) EUR 27,00 

 Instrumentenmiete (Streich-/Blasinstrumente) EUR 54,00 

 Instrumentenmiete (Klarinette, Oboe, Fagott) EUR 60,00 

 

5. a) Stadion: 

 

 1. Fußball pro Spiel 

 Kampfmannschaft EUR 100,00 (inkl. 20 % USt.) 

 Altherren / sonstige Vereinsmannschaften EUR 50,00 (inkl. 20 % USt.) 

 Ganztägige Turniere 

 1. Tag EUR 500,00 (inkl. 20 % USt.) 

 jeder weitere Tag EUR 300,00 (inkl. 20 % USt.) 

 

 Trainingseinheit max. 2 Stunden (inkl. Duschenbenützung) EUR 30,00 (inkl. 20 % USt.) 
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 Auswärtige 

- bei Nächtigung im VAL BLU EUR 100,00 (inkl. 20 % USt.) 

 

 b) Kunstrasenplatz 

 

 1. Training 

 Ortsvereine EUR 40,00 (inkl. 20 % USt.) 

 Auswärtige EUR 120,00 (inkl. 20 % USt.) 

- bei Nächtigung im VAL BLU EUR 100,00 (inkl. 20 % USt.) 

 

 2. Spiele 1 Tag 

 Rätia EUR 50,00 EUR 200,00 (inkl. 20 % USt.) 

 Rätia Altherren EUR 50,00 EUR 200,00 (inkl. 20 % USt.) 

 Ortsvereine EUR 50,00 EUR 250,00 (inkl. 20 % USt.) 

 Auswärtige EUR 150,00 EUR 500,00 (inkl. 20 % USt.) 

 

 2. Leichtathletik und sonstige Veranstaltungen 

 

 mit Rasen: 

 1. Tag EUR 250,00 (inkl. 20 % USt.) 

 jeder weitere Tag EUR 150,00 (inkl. 20 % USt.) 

 

 ohne Rasen: 

 1. Tag EUR 100,00 (inkl. 20 % USt.) 

 jeder weitere Tag EUR 70,00 (inkl. 20 % USt.) 
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 b) Andere Fußballplätze 

 

 pro Tag EUR 150,00 (keine USt.) 

 für jeden weiteren Tag EUR 100,00 (keine USt.) 

 

6. Turnhallen 

 

 Tarif 1 = Belegung durch Jugendliche bis 18 Jahre, Belegung durch Erwachsene 

 

 Tarif 2 = Belegung durch Institutionen auf gewerblicher Basis 

 

 Große Hallen 

 

 Neue Turnhalle I Mittelschule 

 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 16,00 EUR 20,00 (inkl. 20 % Ust.) 

 

 für Veranstaltungen Tarif 1 Tarif 2 

 Grundgebühr  

 (Veranstaltungen 1/2 Tag) EUR 55,00 EUR 80,00 (inkl. 20 % Ust.) 

 

 (Veranstaltungen 1 Tag) EUR 100,00 EUR 150,00 (inkl. 20 % USt.) 
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 Mittlere Hallen 

 

 Alte Turnhalle II Mittelschule 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine – 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 12,00 EUR 16,00 (inkl. 20 % USt.) 

 

 Turnhalle Volksschule Mitte 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 12,00 EUR 16,00 (keine USt.) 

 

 Turnhalle Volksschule Bings 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 12,00 EUR 16,00 (keine USt.) 

 

 Turnhalle Volksschule Außerbraz 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 12,00 EUR 16,00 (keine USt.) 

 

 

 Neue Turnhalle SPZ 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 12,00 EUR 16,00 (keine USt.) 
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Turnhalle Volksschule Obdorf 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 12,00 EUR 16,00 (keine USt.) 

 

 Kleine Hallen 

 

 Turnhalle Volksschule St. Peter 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 7,00 EUR 11,00 (keine USt.) 

 

 Turnhalle Polytech. Schule 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 7,00 EUR 11,00 (keine USt.) 

 

 Turnhalle Kindergarten Mitte 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine - 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 7,00 EUR 11,00 (inkl. 20 % USt.) 

 

 Turnhalle Schülerclub Mücke 

 für Trainingszwecke (ortsansässige Sportvereine – 

 je Trainingsblock 1,5 h) Tarif 1 Tarif 2 

   EUR 7,00 EUR 11,00 (inkl. 20 % USt.) 

Duschen in den Turnhallen / h EUR 10,00 

 Benützungszeit: täglich von 17.15 bis 21.45 Uhr 

 Während der Sommerferien bleiben die Turnhallen gesperrt. 
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 c) Schulklassenbenützung 

 

 pro angefangene Stunde EUR 17,00 (keine USt.) 

 

d) Schulküche Mittelschule 
 

pro angefangene Stunde EUR 30,00 (keine USt.) 

 

 e) Schulküche SPZ 

 

  pro angefangene Stunde EUR 17,00 (keine USt.) 

 

7. Kindergartenbeiträge: 

 

 Die Kindergartenbeiträge betragen monatlich für 

 

 a) die städtischen Kindergärten Mitte, 

  Außerbraz, Bings und St. Peter EUR 40,00 (inkl. 10 % USt.) 

 

5-jährige mit Nachmittagsbetreuung pro Semester EUR 45,00 (inkl. 10 % USt.) 

 

 b) Ganztagskindergarten Igel 

 

Modul 1 Tag/Woche 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage/Woche 

Grundmodul     40,00 

Morgenmodul 4,50 9,00 13,50 18,00 22,50 

Mittagsmodul 4,50 9,00 13,50 18,00 22,50 

Abendmodul 4,50 9,00 13,50 18,00 22,50 
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Fördertabelle: 

 

Prokopfeinkommen pro Monat Förderung 

von bis  

0 540 70 % 

541 710 60 % 

711 830 50 % 

831 950 40 % 

951 1.070 30 % 

1.071 1.190 20 % 

1.191 1.310 10 % 

 

Das gewichtete Prokopfeinkommen wird wie berechnet: 

 

Bruttoeinkommen 

-------------------- = Prokopfeinkommen 

Faktor* 

 

*Faktor = 1. Person: 1; 2. Person: + 0,8; jede weitere Person: + 0,5 

 

 Das Mittagessen kostet pro Kind und Tag EUR 3,46 zuzügl. 10 % USt.. 

 Dieser Betrag wird monatlich im nachhinein, entsprechend der Anzahl der Essen, eingehoben. 

Bei gleichzeitigem Besuch von zwei und mehr Kindern aus einer Familie ermäßigt sich der Betrag für das zweite  

Kind auf die Hälfte, während für das dritte und jedes weitere Kind kein Beitrag eingehoben wird. 

 

Weiters kann in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen auf Antrag eine entsprechende Ermäßigung eingeräumt 

werden. 
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8. Kinderhaus Mücke: 

 

 Schülerbetreuung: 

 

 Berechnungsgrundlage (monatlich) Beitrag 

    

 von EUR bis EUR % 

 473,00 509,00 6,00 

 510,00 546,00 6,12 

 547,00 582,00 6,23 

 583,00 618,00 6,35 

 619,00 655,00 6,46 

 656,00 691,00 6,58 

 692,00 727,00 6,69 

 728,00 764,00 6,81 

 765,00 800,00 6,92 

 801,00 836,00 7,04 

 837,00 873,00 7,15 

 874,00 909,00 7,27 

 910,00 945,00 7,38 

 946,00 982,00 7,50 

 983,00 1.018,00 7,61 

 1.019,00 1.054,00 7,73 

 1.055,00 1.091,00 7,84 

 1.092,00 1.127,00 7,96 

 1.128,00 1.163,00 8,07 

 1.164,00 1.200,00 8,19 
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 1.201,00 1.236,00 8,30 

 1.237,00 1.272,00 8,42 

 1.273,00 1.309,00 8,53 

 1.310,00 1.345,00 8,65 

 1.346,00 1.381,00 8,76 

 1.382,00 1.418,00 8,88 

 1.419,00 1.454,00 8,99 

 1.455,00 1.490,00 9,11 

 1.491,00 1.527,00 9,22 

 1.528,00 1.563,00 9,34 

 1.564,00 1.599,00 9,45 

 1.600,00 1.636,00 9,57 

 1.637,00 1.672,00 9,68 

 1.673,00 1.708,00 9,80 

 1.709,00 1.745,00 9,91 

 1.746,00 1.781,00 10,03 

 

Bei mehr als EUR 1.781,00 Berechnungsgrundlage wird der Höchstbeitrag von EUR 185,00 verrechnet. Wenn 

keine Berechnungsgrundlage ermittelt wird, wird der Höchstbeitrag eingehoben. 

Kinder, die den Schülerclub ca. 12 Stunden in der Woche benötigen, können als Schülerclub-Gast betreut werden. 

Hierfür werden EUR 0,91 zuzügl. 10 % USt. pro Stunde in Rechnung gestellt. 

Der Besuch des Sommerclubs wird mit EUR 0,91 zuzügl. 10 % USt. pro Stunde verrechnet. 
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Kleinkinderbetreuung: 

 

1 Betreuungstag pro Woche:  EUR 58,00 (inkl. 10 % USt.) 

2 Betreuungstage pro Woche: EUR 80,00 (inkl. 10 % USt.) 

3 Betreuungstage pro Woche: EUR 110,00 (inkl. 10 % USt.) 

4 Betreuungstage pro Woche: EUR 125,00 (inkl. 10 % USt.) 

5 Betreuungstage pro Woche: EUR 156,00 (inkl. 10 % USt.) 

 

Die genannten Beiträge sind Monatsbeiträge. Die Betreuungszeiten im Kinderhaus Mücke sind von 7.00 bis 13.00 

Uhr. 

 

Kinder aus anderen Gemeinden, welche in Bludenz eine Schule besuchen, können, wenn genügend Plätze frei sind, 

in den Schülerclub aufgenommen werden. Für sie wird ein Zuschlag von 20 % der jeweils berechneten Gebühr 

hinzugerechnet. 

Der Essensbeitrag beinhaltet die Kosten für Mittagessen und Jausenverpflegung und wird monatlich im Nachhinein, 

entsprechend der Anzahl der Essen, eingehoben. Er kostet pro Kind und Tag EUR 3,73 zuzügl. 10 % USt. und wird 

nicht ermäßigt. 

Bei gleichzeitigem Besuch von zwei Kindern aus einer Familie ermäßigt sich der Beitrag pro Kind auf 75 %. Für 

weitere Kinder werden keine Gebühren berechnet.  

In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen wie dauernder Erkrankung, Behinderung eines Familienmitgliedes 

etc. kann eine Ermäßigung des Beitrages beantragt werden. 
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9. Kleinkinderbetreuung Farbtüpfle: 

 

 Gebühr pro Monat 

  

1 Wochentag, 7.00 – 14.00 Uhr EUR 58,00 

 EUR 80,00 

3 Wochentage, 7.00 – 14.00 Uhr EUR 110,00 

4 Wochentage, 7.00 – 14.00 Uhr EUR 125,00 

5 Wochentage, 7.00 – 14.00 Uhr EUR 156,00 

  

1 Wochentag, 7.00 – 17.00 Uhr EUR 80,00 

2 Wochentage, 7.00 – 17.00 Uhr EUR 125,00 

3 Wochentage, 7.00 – 17.00 Uhr EUR 170,00 

4 Wochentage, 7.00 – 17.00 Uhr EUR 195,00 

5 Wochentage, 7.00 – 17.00 Uhr EUR 240,00 

 

Wahlweise kann auch das Mittagessen in der Einrichtung eingenommen werden. Das Essen wird von der Senecura 

bezogen. Pro Mittagessen soll ein Beitrag von EUR 4,00 inkl. MWSt. eingehoben werden. 

 

Bei gleichzeitigem Besuch von zwei Kindern aus einer Familie ermäßigt sich der Beitrag pro Kind auf 50 %. 

 

10. Museum: 

 

 Erwachsene EUR 1,50 

 Museumsbroschüre EUR 1,50 
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 Schüler, Studenten, Präsenz- und Zivildiener, Inhaber der Seniorenkarte der 

 Stadt Bludenz, Mitglieder des Geschichtsvereins Region Bludenz, Mitglieder  

 des Landesmuseumsvereins und Mitglieder der Rheticus-Gesellschaft (gegen  

 Vorweis der Mitgliedskarte) freier Eintritt 

 

Gemeindeverwaltungsabgaben: 

 

Diese werden nach den Bestimmungen der Verwaltungsabgabenverordnung, LGBl. Nr. 69/1985 i.d.g.F., eingehoben. 


